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D
as WTO-Über-
einkommen über
das öffentliche
Beschaffungswe-
sen von 1994

(GPA) hat das öffentliche Be-
schaffungswesen seit Mitte der
90er Jahre weltweit und auch in
der Schweiz in neue Bahnen ge-
lenkt. Die Grundpfeiler des Über-
einkommens sind die Grundsätze
der Gleichbehandlung, der Nicht-
diskriminierung sowie der Trans-
parenz der Vergabeverfahren.
Diese Prinzipien dürfen so wenig
über technische Spezifikationen
umgangen werden wie über an-
dere protektionistische Verhal-
tensweisen der Behörden, die
letztlich zu einer Bevorzugung
oder Benachteiligung einzelner
Anbieter führen. Das GPA enthält
insbesondere zahlreiche und de-
taillierte Verfahrensvorschriften,
welche die Einhaltung dieser
Grundsätze sicherstellen sollen.

Das GPA ist in der Schweiz seit
1996 in Kraft und wurde im
Bund (Bundesgesetz über das öf-
fentliche Beschaffungswesen
und die dazugehörige Verord-
nung) und in den Kantonen (In-
terkantonale Vereinbarung über
das öffentliche Beschaffungswe-
sen und die jeweiligen kantona-
len Ausführungserlasse) umge-

setzt. Von den Kantonen ist zu-
dem das Bundesgesetz über den
Binnenmarkt zu beachten. Seit
dem 1. Juni 2002 ist zudem das
Abkommen zwischen der Eu-
ropäischen Gemeinschaft und
der Schweiz über bestimmte
Aspekte des öffentlichen Be-
schaffungswesens in Kraft, das
ebenfalls wieder innerstaatlich
umgesetzt werden muss.

ERSTE ERFAHRUNGEN UND
GERICHTSENTSCHEIDE

Aus wirtschaftlicher Sicht
kann heute noch keine Aussage
über die Auswirkungen gemacht
werden. Die befürchtete Über-
schwemmung der Schweiz durch
ausländische Anbieter ist bisher
ausgeblieben. Umgekehrt waren
aus Sicht der schweizerischen
Anbieter vor allem die grossen
oder spezialisierten Unterneh-
men in der Lage, im Rahmen von
Vergabeverfahren im Ausland
Fuss zu fassen.

Die Marktsituation der KMU
wurde vor allem durch die nicht
mehr zulässige Bevorzugung
ortsansässiger Anbieter verän-
dert. Einerseits sahen sich insbe-
sondere Gemeinden gezwungen,
jahrelange und nicht mehr geset-
zeskonforme Dauerverträge mit
Anbietern aufzulösen und neu
auszuschreiben, was bei den be-
troffenen Unternehmern nicht

immer auf Verständnis stiess.
Andererseits wurde es – durch
den Wegfall von nicht mehr
zulässigen «Prozentklauseln» zu
Gunsten einheimischer Anbieter
– für Anbieter auch möglich, in
den Nachbargemeinden Aufträ-
ge zu erhalten. Von grosser Be-
deutung sind die neu eingeführ-
ten Möglichkeiten, Submissions-
entscheide der Vergabestellen auf
dem Rechtsweg anfechten zu
können.

Ein nicht geringer Teil von
Submissionsbeschwerden erfolgt
im Zusammenhang mit der be-
wussten Ungleichbehandlung
einzelner Anbieter durch Verga-
bestellen. In diese Kategorie
gehört die Bevorzugung orts-
ansässiger Anbieter, teilweise of-
fensichtlich unter Verletzung der
genannten Zuschlagskriterien,
teilweise erfinderisch kaschiert
unter dem Zuschlagskriterium
«Ökologie/Länge des Anfahrts-
wegs».

Immer wieder wurden aber
auch Submissionsbeschwerden
gutgeheissen, in denen die Verga-
bestellen über Verfahrensfehler
und Formvorschriften stolperten.
In diese Kategorie gehören auch
die zahlreichen – zum Teil unter-
schiedlich strengen – Entscheide
der kantonalen Gerichte, des
Bundesgerichts und der eid-
genössischen Rekurskommission

zu den Anforderungen an die Eig-
nungs- und Zuschlagskriterien.

Diese für den späteren Verga-
beentscheid massgebenden Kri-
terien sind bereits in den Aus-
schreibungsunterlagen festzule-
gen. Diskriminierende Kriterien
(etwa «Ortsansässigkeit des An-
bieters», «Ortskenntnisse») sind
ebenso wenig zulässig wie nicht
transparente Anforderungen
oder Kriterien, die zwar genannt,
in der Folge aber nicht geprüft
oder nicht berücksichtigt wer-
den. Umstritten sind die Anfor-
derungen an den Detaillierungs-
grad und an die bereits im Voraus
festzulegende Reihenfolge und/
oder Gewichtung von Kriterien.
In der Praxis haben sich die zum
Teil strengen Anforderungen der
Gerichte als schwierig durchsetz-
bar erwiesen.

Zu Diskussionen Anlass gege-
ben hat auch eine Reihe von Ent-
scheiden, in denen Beschwerden
gegen Vergabeentscheide gutge-
heissen wurden, weil der berück-
sichtigte Anbieter in irgendeiner
Form vorbefasst war. Unter dem
Begriff der unzulässigen Vorbefas-
sung wurde z.B. das Erstellen von
Ausschreibungsunterlagen oder
die personelle bzw. organisatori-
sche Verbindung zwischen Verga-
bestellen, deren Hilfspersonen so-
wie dem berücksichtigten Anbie-
ter erfasst.

Viele Submissionsentscheide,
die erfolgreich angefochten wur-
den, beruhen letztlich darauf,
dass sich die Vergabestellen zu
spät und ohne ausreichende Pla-
nung um die massgebenden An-
forderungen kümmerten. Mit
transparenten, durchdachten
und fairen Ausschreibungsver-
fahren sind die besten Vorausset-
zungen für ein «beschwerdefrei-
es» Vergabeverfahren geschaffen.

DIE HÄUFIGSTEN FEHLER
VON ANBIETERN

Für Anbieter ist es ebenfalls
von Vorteil, wenn sie über die
wichtigsten Vorschriften orien-
tiert sind und ihre Rechte sowie
Pflichten kennen. In der Praxis ist
immer wieder zu beobachten,
dass Anbieter über Verfahrens-
vorschriften stolpern und ihre
Angebote deshalb ausgeschlossen
werden müssen.Verspätete Ange-
bote, nicht unterschriebene, un-
vollständige oder abgeänderte
Angebote sind ungültig. Stellt ein
Anbieter Unklarheiten des Ver-
fahrens oder des Ausschrei-
bungstextes fest, sollte er noch
während der laufenden Eingabe-
frist die Vergabestelle kontaktie-
ren.

Wichtig ist, dass ein Anbieter
auch weiss, wann er aufgrund
möglicher Vorarbeiten für die
Vergabestelle bereits als vorbe-
fasst gelten muss und deshalb am
eigentlichen Vergabeverfahren
nicht mehr teilnehmen kann
bzw. seine Teilnahme durch ei-
nen Dritten erfolgreich ange-
fochten werden könnte. Entspre-

chende Abklärungen vor der
Übernahme solcher Aufgaben im
Rahmen der Ausarbeitung von
Ausschreibungsunterlagen sind
zu empfehlen.

Anbieter, die eine Submissi-
onsbeschwerde einreichen, ha-
ben einerseits Verfahrensvor-
schriften zu beachten und soll-
ten sich andererseits keine Illu-
sionen über mögliche Beschwer-
degründe machen. So sind Be-
schwerden, in denen kein Antrag
auf aufschiebende Wirkung ge-
stellt wurde, im Ergebnis genau-
so nutzlos wie Argumente, dass
steuerlichen Aspekten oder der
eigenen Ortsansässigkeit keine
Beachtung geschenkt wurde.

Zahlreiche Fragen sind weiter-
hin offen und werden auch in
Zukunft für Diskussionsstoff
sorgen. Gleichzeitig sind derzeit
Anstrengungen im Gang, admi-
nistrativen Aufwand auf beiden
Seiten durch den Einsatz von
elektronischen Hilfsmittteln
(Ausschreibungen und Ange-
botseinreichung via Internet, vgl.
dazu www.simap.ch) zu erleich-
tern. Mit den derzeitigen Revisio-
nen der kantonalen Rechts-
grundlagen wird zudem ein
wichtiger Schritt zur anwender-
freundlicheren Harmonisierung
von Verfahren und Schwellen-
werten getan.
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Sie sind Legion, die Buch-
veröffentlichungen mit Er-
folgsratschlägen für Unter-

nehmen wie Führungskräfte.
Dennoch halten sie nach wie vor
die Spitze der Sachbuchreihen.
Immer wieder können Einzelne,
aber auch Gruppen und Betriebe
in dem oft von grossen Autoren
vielschichtig Dargebotenen
durchaus wertvolle Hinweise für
ihre individuellen Belange fin-
den. In harten Zeiten eine  be-
sonders begehrte Unterstützung.
Immer wieder kommt es dabei
darauf an, ob der Rat Suchende
selber oder die Firma, für die er
arbeitet, im Mittelpunkt steht.

Jetzt hat ein weltweit führen-
der amerikanischer Motivati-
onstrainer und Managementbe-
rater seine Berufs- und Lebenser-
fahrungen in einem Buch zusam-
mengefasst, in dem beide Aspek-
te fast deckungsgleich wahrge-
nommen erscheinen:

Brian Tracy, Autor zahlreicher
Bücher (zuletzt «Thinking big,
Verkaufsstrategien für Gewin-
ner»), in Deutschland 2001 als
Motivationstrainer des Jahres
ausgezeichnet, legt im Campus-
Verlag sein «Maximum-Prinzip»
vor, ein praxiserprobtes Sieben-
Schritte-Programm, das den Le-

serinnen und Lesern bei der Um-
setzung in den wichtigsten Le-
bensbereichen Hilfestellung ge-
ben will.

Natürlich betont er nicht
selbst, dass seine Hinweise nahe-
zu die gleichen sind, die auch für
Organisationen und Unterneh-
men  berücksichtigt werden müs-
sen. Aber bei näherem Hinsehen
bietet sich dieser Schluss unmis-
sverständlich an, zumal Tracy sei-
ne Darlegungen als Praxishand-
buch offeriert, das jedem zugäng-
lich sein kann.

Dabei entsprechen Aufbau
und Wirkung des «Maximum-
Prinzips» einer zunehmend auch
international genutzten Betrach-
tungsweise, die der Personalvor-
stand der Volkswagen AG, Peter
Hartz, thematisiert hat. Hartz
spricht von der «Ich-AG», der
Ausbildung und dem Einsatz der
einzelnen Mitarbeiter und insbe-
sondere der Führungskraft als
selbstständiger Unternehmerin
mit dem Ziel, sie vielseitig ver-
wendbar zu machen. In seinem
Fall, um Lücken im Arbeitsmarkt
auszugleichen.

Das, was Hartz dabei offen
lässt oder weniger deutlich for-
muliert, hat Tracy verdeutlicht
und für jeden anwendungsfähig
gemacht:

Er empfiehlt dem Einzelnen
sieben Fragen, die zur Klärung
der Situation unabdingbar sind
und mit deren Beantwortung er
Maximales erreichen kann:
� Was mache ich eigentlich?
(Wie läuft das Geschäft?)
� Wie wird die Arbeit aussehen,
wenn alles so weiterläuft wie bis-
her?  (Was wird ohne Verände-
rungen?)
� Auf welche Kunden kommt es
an? (Welchen Nutzen bringt der
einzelne Kunde?)
� Wo liegen meine Stärken?
(Was ist die Kernkompetenz?)
� Mit welchen 10 bis 20% mei-
ner Tätigkeit erwirtschafte ich 80
bis 90% meines Erfolges? (Was
bringt höchste Erträge?)
� Was steht meiner Zieler-
reichung im Wege? (Schwachstel-
lensuche)

� Was muss ich als Erstes in An-
griff nehmen? (Durchführungs-
plan)

Dazu Tracy: «Das Maximum-
Prinzip beruht auf über 30 Jah-
ren Erfahrung. Es verbindet eige-
ne Erkenntnisse mit den Ergeb-
nissen ausgedehnter Untersu-
chungen zu den Gewohnheiten
und Verhaltensweisen von aus-
sergewöhnlich leistungsfähigen
Menschen» (und Firmen, könnte
man hier ergänzen).

Dass der Autor sein Prinzip da-
bei (wie es auch die «Ich-AG»
handhaben soll) auf den Einzel-
nen zuschneidet, geht vor allem
aus seiner «persönlichen Strate-
gieplanung» hervor, die er auf
wiederum sieben Bereiche aus-
richtet  Er nennt sie:
� Beruf und Karriere.
� Familie und Privatleben.
� Verdienst und Geldanlage.
� Gesundheit und Fitness.
� Persönliches Wachstum und
Entwicklung.
� Soziales und kommunales En-
gagement sowie
� Spiritualität und innerer Frie-
den.

Jeden dieser sieben Bereiche
unterteilt er erneut in sieben
Schritte, die eine persönliche
Strategieplanung berücksichtigen
sollen: Werte, Vision, Ziele, Wis-
sen und Können, Gewohnheiten,
tägliche Rituale, Handlungen.

Im ersten der sieben Bereiche,
«Beruf und Karriere», erwähnt

der amerikanische Autor nicht zu
Unrecht das im alten Europa
mittlerweile gängige Verständnis
beruflicher Tätigkeit: Sie kann
sich nicht mehr allein auf den er-
lernten Beruf konzentrieren.

Und siehe da, er fügt selbst ein
Unternehmensbeispiel ein, um
die Bedeutung der Werthaltung
zu demonstrieren. Er nennt ei-
nen Mischkonzern, der eine Tele-
kommunikationsabteilung auf-
baute. Den Anfang machten De-
finition und Fixierung von Wer-
ten. (Bei uns erinnert das an die
Aufstellung von auch in den USA
geläufigen Führungsgrundsätzen
oder auch «Leading points».)
Tracy will diesen Hinweis vor al-
lem auf die persönliche Überzeu-
gung bezogen verstanden wissen,
nach der durch die Erfahrungen
des geschilderten Mischkonzerns
belegten Devise: Werte als
Grundlage für Entscheidungsfin-
dungen bringen uns voran.

Diese «Wertehaltung» des Au-
tors gipfelt in dem Kapitel über
den sechsten Anwendungsbe-
reich des Maximum-Prinzips,
dem Bereich soziales und kom-
munales Engagement. Darin regt
er zu karitativem Einsatz und
Stiftungen an – ein Vorgang, der
natürlicherweise erneut den Un-
ternehmens-Aspekt ins Gedächt-
nis ruft. Er nennt Bill Gates mit
seiner Milliarden-Foundation
zur Bekämpfung von Kinder-
krankheiten ebenso wie Viktor
Frankl als Begründer der Logo-
therapie.

Dabei sollten Tracys «spirituel-
le Hinweise» eigentlich nützli-
cher als Anregungen für Aktivitä-
ten und Aktionen sein, die einer
bestimmten geistigen Haltung
entsprechen. Denn Tracy ist kein
Spiritist. Nüchtern betrachtet,
formuliert er sinnvolle  Vorschlä-
ge und lässt die Leser zwei Fliegen
mit einer Klappe schlagen: Für
sich selbst wie für das Unterneh-
men. Edgar K. Geffroy hat die
Konsequenz des Maximum-
Prinzips zusammengefasst: «Wer
sich konzentriert, der wächst.
Wer sich verzettelt, der
schrumpft.»
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LEX DOSSIER:  SUBMISSIONSRECHT

Neue Fallstricke
Die Angst
vor aus-
ländischen
Konkur-
renten ist
bisher
(fast) un-
begründet
geblieben.
Im Bild:
Neat-Bau-
stelle.
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